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Zitat

Das klingt ja gefährlich. Was ist denn, wenn man mal eine Weile körperliche
Beschwerden hatte, damit auch bei Ärzten war, nichts Schlimmes gefunden und
lediglich Spekulationen in Richtung "muss wohl psychisch sein" geäußert wurde und
man das dann beim Amtsarzt nicht angibt?

Die Frage kann ich dir nicht beantworten, sorry.

Zitat

Eine Selbstdiagnose oder eine Erwähnung von Vermutungen und nicht 100% sicheren
Diagnosen kann ja wohl niemand verlangen, oder?

Eine Selbstdiagnose ohne ärztliche Bestätigung ist "Spekulation", würd ich sagen.
Selbstdiagnosen sind für die meisten Ärzte komplett unerheblich. Und nach Spekulationen
wurde auf meinem Bogen nicht gefragt.

Zitat

Gesetzt dem Fall, man hat diese Probleme dann nicht mehr und erzählt dem Amtsarzt
auch nichts von dieser "Vorerkrankung" (die definitiv harmlos gewesen sein wird), muss
man dann damit rechnen, dass irgendwann (über Krankenkasse oder sonstige Stellen)
doch Einsicht genommen wird in die Krankenakten, wo diese Dinge dann evtl. vermerkt
wären und dass man dann (womöglich bei ansonsten voller Gesundheit) wegen dieser
berühmten arglistigen Täuschung Ärger kriegt?

Bevor jemand in deine Krankenakten Einsicht nehmen darf, musst du den Arzt von der
Schweigepflicht entbinden. Das kannst du glaube ich verweigern. (Es wird dir aber
wahrscheinlich ungünstig für dich ausgelegt.)

Zitat
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Es ist ja auch gar nicht so abwegig, dass man (wie gesagt) harmlose
Beschwerden/Krankheiten schlicht und einfach vergisst, vor allem, wenn sie schon
Jahre zurückliegen. Daraus kann einem ja wohl trotz Frage nach Vorerkrankungen
keiner einen Strick drehen, oder?

Weiß ich nicht. Frag doch am besten bei deiner GEW-Rechtsabteilung nach, vielleicht geht das
sogar anonym.
Bei privaten Krankenkassen muss man alles, weswegen man in Behandlung war wohl meist bis
10 Jahre zurück angeben. Wenn es mehr als 10 Jahre zurückliegt nicht.

Gruß,
Conni<br>
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